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Zivilsenate 
 

   
Zu 1. 10 U 99/18 Urteil vom 17.12.2019 

 Rückforderung Schenkung wegen Verarmung, Überleitung durch Träger der 
Sozialhilfe 
 

 Eine Überprüfung der Überleitungsanzeige gemäß § 93 Abs. 1 S. 1 SGB XII findet 
im Zivilverfahren nicht statt. Die Wirksamkeit des Anspruchsübergangs steht 
bereits aufgrund der bestandskräftigen Überleitungsanzeige für das Zivilverfahren 
fest. Das Zivilgericht hat lediglich das Vorliegen der Voraussetzungen für das 
Bestehen der Forderung zu prüfen, nicht aber die Rechtmäßigkeit der Anspruchs-
überleitung. 

   
Zu 2. 18 U 110/18 Urteil vom 09.12.2019 

 Vermischungsschaden 
 

 Den Frachtführer kann zumindest im Rahmen einer dauernden Geschäftsbedin-
gung die Verpflichtung treffen, die Identität des „aufgeladenen“ Containers mit 
demjenigen Container zu überprüfen, auf den sich der Frachtvertrag beziehen 
sollte; eine diesbezügliche Pflichtverletzung kann jedoch im Einzelfall hinter dem 
Fehlverhalten der Absenderin (hier: Vertauschen eines Containers im Rahmen der 
Abläufe im Terminal) vollständig zurücktreten. 

   
Zu 3. 18 U 132/18 Urteil vom 21.11.2019 

 Haftung des Frachtführers für Verlust 
 Eine ordnungsgemäße Ablieferung im Sinne von Art. 17 Abs. 1 CMR kann auch 

dann vorliegen, wenn zwar die Lieferadresse im schriftlichen Transportauftrag 
(mangels einer als solchen gekennzeichneten Niederlassung des Empfängers) 
nicht existent ist, der Absender dem Frachtführer aber Kontaktdaten (E-Mail-
Anschrift bzw. Mobilfunknr.) einer Person überlassen hat, die – aus Sicht des 
Absenders – solche des Empfängers sind und dazu dienen sollten, frachtvertraglich 
verbindliche Weisungen über den Modus der Ablieferung einzuholen, und wenn der 
Frachtführer über diese Kontakte eine Ablieferung vereinbart und durchführt, ohne 
dass er erkennt oder sich ihm aufdrängen muss, dass sich mit der Ablieferung ein 
Betrug zu Lasten des Absenders vollendet. 

   
   

Strafsenate 
 

   
Zu 1. 2 Ausl. 18/20 Beschluss vom 27.02.2020 

 Vorübergehende Auslieferung eines Deutschen zur Strafverfolgung; 
drohende lebenslange Freiheitsstrafe 
 

 Zur Zulässigkeit einer vorübergehenden Auslieferung eines wegen Mordes in 
lebenslanger Strafhaft in deutscher Strafhaft einsitzenden deutschen Staats-
angehörigen an Belgien zur Strafverfolgung wegen des Vorwurfs eines (weiteren, 
in Belgien begangenen) Mordes bei drohender (erneuter) lebenslänglichen 
Freiheitsstrafe 

   



   
Zu 2. 3 Ws 502/18 Beschluss vom 04.12.2018 

 Strafzumessung; Erforderlichkeit kurzer Freiheitsstrafen; strafschärfende 
Berücksichtigung des Fehlens von Strafmilderungsgründen 
 

 Wird hinsichtlich einer vorsätzlichen Körperverletzung die Erforderlichkeit einer 
kurzen Freiheitsstrafe im Sinne des § 47 StGB maßgeblich damit begründet, dass 
der Angeklagte gegenüber dem Geschädigten „grundlos“ bzw. „ohne jeglichen 
Anlass“ tätlich geworden sei, ist zu besorgen, dass das Fehlen von Strafmilde-
rungsgründen in unzulässiger Weise strafschärfend berücksichtigt wurde. 

   
Zu 3. 3 Ws 524/18 Beschluss vom 22.01.2019 

 Eröffnung Sicherungsverfahren, hinreichender Tatverdacht 
 

 1. Gemäß § 414 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 203, 204 StPO ist das Hauptverfahren 
im Sicherungsverfahren zu eröffnen, wenn nach den Ermittlungen hinreichende 
Gründe für die Annahme bestehen, dass der Beschuldigte eine rechtswidrige Tat 
begangen hat, dabei schuldunfähig gem. § 20 StGB oder vermindert schuldfähig 
gem. § 21 StGB gewesen ist – wobei im letztgenannten Fall seine Schuldunfähig-
keit nicht ausgeschlossen werden kann – und die Anordnung der Maßregel zulässig 
und erforderlich ist. 
2. Die Entscheidung richtet sich nach dem für die Beurteilung des hinreichenden 
Tatverdachts im Sinne des § 203 StPO geltenden Maßstab: „Hinreichend“ in 
diesem Sinne ist der Tatverdacht, wenn die ermittelten Tatsachen es nach 
praktischer Erfahrung wahrscheinlich machen, dass der Angeschuldigte in einer 
Hauptverhandlung mit den zur Verfügung stehenden Beweismitteln verurteilt wird; 
ausreichend ist danach, wenn mehr für als gegen eine Verurteilung spricht. 
3. Diffizile Beweiswürdigungsfragen dürfen nicht im Zuge der nicht-öffentlichen und 
nicht-unmittelbaren vorläufigen Tatbewertung des für die Eröffnungsentscheidung 
zuständigen Gerichts endgültig entschieden werden; die Eröffnungsentscheidung 
soll erkennbar aussichtslose Fälle ausfiltern, aber der Hauptverhandlung 
ansonsten nicht vorgreifen. 
4. Dem für die zu treffende Entscheidung über die Eröffnung der Hauptverhandlung 
im Sicherungsverfahren maßgeblichen Beweiswert eines vorbereitenden Schuld-
fähigkeitsgutachtens steht nicht entgegen, dass der Sachverständige noch zu 
keiner endgültigen Beurteilung gelangt ist, weil der Beschuldigte zu einer 
Exploration nicht bereit war und dem vorbereitenden Gutachten deshalb keine so 
weitgehende Aussagekraft zukommt, dass bereits auf dieser Grundlage eine bei 
dem Beschuldigten zum Zeitpunkt der Tat bestehende verminderte Schuldfähigkeit 
oder Schuldunfähigkeit sicher festgestellt werden könnte. 
5. Bei der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens im Sicherungs-
verfahren ist eine sichere Feststellung von Schuldunfähigkeit oder verminderter 
Schuldfähigkeit nicht erforderlich. 
6. Ein Sachverständiger ist auch dann ein geeignetes Beweismittel, wenn er zwar 
aus den Anknüpfungstatsachen keine sicheren Schlüsse ziehen kann, seine 
Folgerungen die zu klärende Beweistatsache aber gleichwohl als mehr oder 
weniger wahrscheinlich erscheinen lassen. 
7. Bei schwierigen Beweisfragen kann ein schriftliches Gutachten im Zwischen-
verfahren nur dann zur Grundlage der Nichteröffnung gemacht werden, wenn in der 
Hauptverhandlung kein über den bisherigen Stand hinausgehender Erkenntnis-
gewinn zu erwarten ist. 



8. Hat der Brandermittler einen Übergriff der Flammen auf Gebäudebestandteile 
oder eine stärkere Rauchentwicklung für wahrscheinlich gehalten, wenn das Feuer 
nicht rechtzeitig entdeckt worden wäre, liegt es nahe, dass eine Beweisaufnahme 
in der Hauptverhandlung nähere Feststellungen zur Gefährlichkeit des Feuers 
ermöglichen wird, die gegebenenfalls weiteren Rückschluss auf die innere Tatseite 
zulassen. 
9. Hat sich der Beschuldigte nach dem Anzünden des Feuers entfernt und die 
weitere Ausbreitung des Feuers dem Zufall überlassen, obwohl er die starke 
Rauchentwicklung bemerkt haben musste, legt dieses Verhalten nahe, dass er ein 
Übergreifen des Brandes auf Gebäudebestandteile oder die längere Unbenutz-
barkeit von Räumen wegen der entstehenden Schäden zumindest in Kauf nahm, 
wenn nicht sogar wünschte. 

   
Zu 4. 3 Ws 54/18 Beschluss vom 15.01.2019 

 Unterbringung Sicherungsverwahrung, Maßstab strikter Verhältnismäßig-
keit, Altfälle, Versagung, Lockerungen 
 

 1. Der erhöhte Prüfungsmaßstab – Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit – gemäß 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011 ist nicht anzuwenden auf 
Taten, die vor Beginn des Weitergeltungszeitraumes begangen und rechtskräftig 
abgeurteilt wurden und bei denen der Vollzug der Sicherungsverwahrung vor Ende 
des Weitergeltungszeitraums – unter Berücksichtigung des damals geltenden, ver-
schärften Prüfungsmaßstabs der strikten Verhältnismäßigkeit – angeordnet wurde 
(Fortschreibung der Senatsrechtsprechung, Beschluss vom 6. September 2018, III-
3 Ws 308/18). 
2. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung ist in der Regel auf Fall-
konstellationen beschränkt, in denen vom Täter die Gefahr von Straftaten ausgeht, 
durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. Nach 
§ 67d Abs. 3 Satz 1 StGB ist die Feststellung einer solchen Gefahr nur bei 
Fortdauerentscheidungen nach zehn Jahren vollzogener Sicherungsverwahrung 
erforderlich, während die Bewährungsaussetzung bei kürzerer Unterbringung gem. 
§ 67d Abs. 2 Satz 1 StGB von einer positiven Legalprognose abhängig ist. 
3. Der Fortdauer der Sicherungsverwahrung gem. § 67d Abs. 3 StGB steht nicht 
entgegen, dass ihre Anordnung im Anlassurteil auf die mittlerweile aus dem Katalog 
des § 66 StGB gestrichene Gefahr eines schweren wirtschaftlichen Schadens 
gestützt war, wenn davon unabhängig sowohl zum Zeitpunkt der Verurteilung als 
auch zum Zeitpunkt der Anordnung des Vollzugs der Sicherungsverwahrung auch 
eine von dem Verurteilten ausgehende Gefahr erheblicher Straftaten, durch welche 
die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden, bestand. 
4. Es führt nicht zur Unverhältnismäßigkeit des weiteren Vollzugs der Sicherungs-
verwahrung, dass in der Vergangenheit ermessenswidrig über dem Verurteilten zu 
gewährende Lockerungen entschieden worden ist, wenn das dem Verurteilten 
möglicherweise rechtswidrig vorenthaltene Maß an Freiheit im Verhältnis zum 
Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit vergleichsweise gering wiegt und die mög-
licherweise ermessensfehlerhaft vorenthaltenen Lockerungen die Entlassungs-
perspektive nicht verschlechtert haben. 
5. Sind vollzugsöffnende Maßnahmen ermessensfehlerhaft abgelehnt worden, 
kommt eine Fristsetzung gem. § 67d Abs. 2 Satz 2 StGB nicht in Betracht, weil 
vollzugsöffnende Maßnahmen nicht zu den Angeboten im Sinne des § 66c Abs. 1 
Nr. 1 StGB gehören, sondern in Nr. 3 dieser Vorschrift geregelt sind. 

   



Zu 5. 3 Ws 399/19 Beschluss vom 13.02.2020 
 falsche Verdächtigung, Tatsachenbehauptung, Werturteil, Beleidigung, 

Klageerzwingungsverfahren 
 

 1. Eine Verdächtigung im Sinne von § 164 Abs. 1 StGB liegt nur vor, wenn das 
gesamte tatsächliche Vorbringen des Täters nicht nur nach seiner persönlichen 
Auffassung, sondern nach objektiv-richtiger Würdigung einen Verdacht hervorruft 
oder verstärkt. 
2. Hinsichtlich bloßer Beleidigungen ist das Klageerzwingungsverfahren gemäß 
§ 172 Abs. 2 Satz 3 unzulässig, da der Antragsteller diese Straftaten gem. § 374 
Abs. 1 Nr. 2 StPO im Wege der Privatklage verfolgen kann. 

   
Zu 6. 3 Ws 11/20 Beschluss vom 18.02.2020 

 Überschreitung, Überprüfungsfrist, Unterbringung psychiatrisches Kranken-
haus 
 

 1. Durch die Überschreitung der Überprüfungsfrist des § 67e Absatz 2 StGB um 
mehr als sechs Monate ist der Untergebrachte in seinem Freiheitsgrundrecht aus 
Art. 2 Abs. 2 GG verletzt. 
2. Die Strafvollstreckungskammer ist selbst dafür verantwortlich, sich die Akten so 
rechtzeitig vorlegen zu lassen, dass – auch unter Berücksichtigung eines ge-
gebenenfalls einzuholenden Gutachtens – eine Entscheidung vor Ablauf der Über-
prüfungsfrist möglich wird. 
3. Mit der freiheitssichernden Bedeutung der Überprüfungsfrist ist es unvereinbar, 
dass die Strafvollstreckungskammer einen Sachverständigen mit der Erstattung 
eines Gutachtens beauftragt, ohne die Beauftragung zuvor mit diesem abzu-
stimmen. 
4. Wenn ein sachlicher Grund für ihre Überschreitung nicht besteht, steht die Länge 
der Überprüfungsfrist nicht zur Disposition der Verfahrensbeteiligten, auch nicht 
des Untergebrachten oder seines Verteidigers; dies folgt aus dem grundrechts-
sichernden Charakter der Frist. 

   
Zu 7. 3 Ws 36/20 Beschluss vom 13.02.2020 

 Verletzung rechtlichen Gehörs, Anklageschrift, Eröffnungsverfahren 
 

 1. Bei einem verteidigten Angeschuldigten reicht es in der Regel aus, den 
Verteidiger anzuhören, um den Anforderungen des § 33 Abs. 3 StPO zu ent-
sprechen. 
2. Dies gilt grundsätzlich auch für die Mitteilung der Anklageschrift gemäß § 201 
Abs. 1 StPO, denn nach § 145a Abs. 1 StPO gelten der gewählte Verteidiger, 
dessen Vollmacht sich bei den Akten befindet, sowie der bestellte Verteidiger als 
ermächtigt, Zustellungen und sonstige Mitteilungen für den Beschuldigten in 
Empfang zu nehmen. 
3. Durch die spätere Gewährung umfassender Akteneinsicht kann eine voran-
gegangene Gehörsverletzung geheilt werden. 

   
Zu 8. 3 Ws 67/20 Beschluss vom 10.03.2020 

 bedingte Entlassung, Strafhaft, Prognosemaßstab, Drogenproblematik 
 

 1. Im Gegensatz zu § 56 Abs. 1 StGB stellt die nach § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB 
zu treffende Prognoseentscheidung nicht auf die Erwartung ab, der Verurteilte 



werde ohne die Einwirkung weiteren Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen. 
Maßgeblich ist vielmehr, ob die Haftentlassung verantwortet werden kann. 
2. Entscheidend für die Prognose nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 StGB ist eine Abwägung 
zwischen den zu erwartenden Wirkungen des erlittenen Strafvollzugs für das 
künftige Leben des Verurteilten in Freiheit einerseits und den Sicherheitsinteressen 
der Allgemeinheit andererseits. Je nach der Schwere der Straftaten, die von dem 
Verurteilten nach Erlangung der Freiheit im Falle eines Bewährungsbruchs zu 
erwarten sind, sind unterschiedliche Anforderungen an das Maß der Wahrschein-
lichkeit für ein künftiges strafloses Leben zu stellen. 
3. Die bei Erstverbüßern eine ausreichend günstige Prognose verneinende Recht-
sprechung, wenn eine unbehandelte Drogenproblematik besteht, betrifft vor allem 
Konstellationen, in denen der Inhaftierte selbst mit Drogen gehandelt hat. Beruht 
die der Vollstreckung zugrunde liegende Bestrafung wegen unerlaubten Besitzes 
von Betäubungsmitteln weder auf eigenem Drogenkonsum noch auf eigenem 
Drogenhandel des Verurteilten, überspannt es die Anforderungen, die Aussetzung 
des Vollzugs des Strafrests zur Bewährung von einer erfolgreichen Behandlung der 
Drogenproblematik abhängig zu machen. 

   
Zu 9. 4 RBs 394/19 Beschluss vom 10.12.2019 

 Rohmessdaten, Geschwindigkeitsmessung, standardisiertes Messverfahren, 
Verwertbarkeit 
 

 Das Vorliegen von Rohmessdaten zur Überprüfung eines (Geschwindigkeits-) 
Messergebnisses ist nicht notwendigerweise Voraussetzung für dessen zulässige 
Verwertung als Beweismittel. 

   
Zu 10. 4 RBs 34/20 Beschluss vom 06.02.2020 

 Zustellung, Wirksamkeit, Verfügung des Vorsitzenden, Mehrfachzustellung, 
Zustellwille 
 

 1. Von mehreren wirksamen Zustellungen ist nach § 37 Abs. 2 StPO nur die spätere 
für die Fristberechnung maßgebend, sofern die Frist zur Rechtsmitteleinlegung zum 
Zeitpunkt der zweiten Zustellung nicht bereits versäumt war. 
2. Die Wirksamkeit einer förmlichen Zustellung setzt voraus, dass sie auf einer 
(wirksamen) Zustellungsanordnung des Vorsitzenden beruht, eine lediglich auf 
Veranlassung der Geschäftsstelle vorgenommene Zustellung ist hingegen unwirk-
sam. 

   
Zu 11. 4 RBs 47/20 Beschluss vom 11.02.2020 

 Sozialrecht, Auskunftsanspruch, Verwaltungsakzessorietät des Bußgeldtat-
bestands, erforderliche Feststellungen 
 

 Voraussetzung einer Ordnungswidrigkeit nach § 63 Abs. 1 Nr. 4 SGB II ist, dass 
der Betroffene (vorsätzlich oder fahrlässig) entgegen § 60 Abs. 2 S. 1 SGB II eine 
Auskunft nicht erteilt. Dies bedeutet nicht, dass die Verhängung eines Bußgelds 
nach § 63 Abs. 1 Nr. 4 SGB II jeweils voraussetzt, dass die materiellen 
Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs vom Amtsgericht im Einzelnen geprüft 
werden müssen. Vielmehr reicht es, festzustellen, dass der Verwaltungsakt, mit 
dem das Auskunftsbegehren geltend gemacht wird, bestandskräftig ist oder 
Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben. 

   



Zu 12. 4 RBs 61/20 Beschluss vom 18.02.2020 
 Rechtsüberholen, Reißverschlussverfahren, Fahrstreifen 

 
 Überholt ein Kraftfahrer auf einer auslaufenden rechten Fahrspur außerorts, an 

deren Ende im Reißverschlussverfahren auf den linken, in dieselbe Richtung 
verlaufenden Fahrstreifen gewechselt werden muss, bereits mehrere hundert 
Meter vor dem Ende des rechten Fahrstreifens, ein auf diesem befindliches 
Fahrzeug rechts, so handelt es sich nicht um ein Einordnen im Reißverschluss-
verfahren nach § 7 Abs. 4 StVO. Ein Rechtsüberholen ist in einer solchen Situation 
nur dann nicht verkehrsordnungswidrig, wenn einer der gesetzlich abschließend 
geregelten Fälle zulässigen Rechtsüberholens vorliegt. 

   
   

Zu 13. 4 RBs 73/20 Beschluss vom 27.02.2020 
 EDV, Ausdruck, Eichschein, Schulungsbescheinigung, Messprotokoll, 

Original, Kopie, Bußgeldakte 
 

 1. Eichscheine, Schulungsbescheinigungen, Messprotokolle u.Ä. existieren zwar 
im Original in Papierform, dies allerdings nicht in der Anzahl der Messungen, die 
während der Gültigkeit der Eichung zu (gerichtlichen) Bußgeldverfahren führen. 
Deshalb wäre es abwegig, für die Unterbrechungswirkung nach § 33 Abs. 1 Nr. 10 
OWiG zu verlangen, dass sich in jeder der zahlreichen dem AG vorzulegenden 
Bußgeldakten die Originale befinden. 
2. Es kann als offenkundig (allgemeinkundig) i.S.d. § 244 Abs. 2 S. 2 StPO 
angesehen werden, dass die heute verwendete Technik dann, wenn es nicht zu 
manipulativen Eingriffen kommt, gewährleistet, dass sich der Inhalt eines 
Dokuments auf dem Weg vom Scannen über das Speichern bis zum Drucken nicht 
verändert. Der Tatrichter kann demgemäß mangels entgegenstehender konkreter 
Anhaltspunkte auch davon ausgehen, dass die von einer Bußgeldstelle 
hergestellten und in die Akte gehefteten Ausdrucke oder Kopien von Eichschein, 
Schulungsnachweis und Messprotokoll mit dem jeweiligen Original 
übereinstimmen. 

   
Zu 14. 4 RBs 87/20 Beschluss vom 10.03.2020 

 Geschwindigkeitsverstoß, ProViDa 2000 Modular, Nachfahren, manuelle Aus-
wertung, Toleranzwert 
 

 Zum Toleranzwert bei Ermittlung der Geschwindigkeit mittels Nachfahrens mit 
einem Motorrad unter Verwendung der Anlage ProViDa 2000 Modular und unter 
manueller Berechnung der Geschwindigkeit anhand des aufgenommenen Mess-
films. 

   
Zu 15. 4 RVs 75/19 Urteil vom 17.09.2019 

 Doppelverwertungsverbot, Vertrauen, Untreue 
 

 Das Verbot der Doppelverwertung erfasst über den Wortlaut des § 46 Abs. 3 StGB 
hinaus auch solche Umstände, die - ohne Merkmale des gesetzlichen Tatbestan-
des zu sein - gerade den gesetzgeberischen Anlass für seine Schaffung bildeten 
oder für die Tat typisch sind. Dass bei einer Untreue mit der Verletzung der 
Vermögensbetreuungspflicht auch ein gewisses in den Täter gesetztes Vertrauen 

https://www.juris.testa-de.net/r3/document/BJNR004810968BJNE000394819/format/xsl/part/S?oi=gzqH4HgMN5&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/document/BJNR004810968BJNE000394819/format/xsl/part/S?oi=gzqH4HgMN5&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/document/BJNR006290950BJNE035707125/format/xsl/part/S?oi=gzqH4HgMN5&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D


des Auftraggebers bzw. Dienstherren enttäuscht wird, ist typisch für diese Delikts-
variante. 

   
Zu 16. 4 RVs 7/20 Beschluss vom 30.01.2020 

 Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, Wiedergabe des Gutachten-
inhalts, Anknüpfungstatsachen, Beweiswürdigung, hinreichend konkrete 
Erfolgsaussicht, Wirkung einer späteren Maßregelaussetzung zur 
Bewährung 
 

 1. Nach § 64 S. 2 StGB bedarf es für die Maßregelanordnung einer hinreichend 
konkreten Erfolgsaussicht. Diese setzt die konkrete Aussicht voraus, die süchtige 
Person zu heilen oder über eine erhebliche Zeitspanne vor einem Rückfall in den 
Rauschmittelkonsum zu bewahren. Dabei ist eine konkrete einzelfallbezogene 
Betrachtung erforderlich. Bei dieser darf ggf.auch die Wirkung einer etwaigen 
späteren Maßregelaussetzung zur Bewährung (§ 67d Abs. 2 StGB) mit ent-
sprechenden Weisungen im Rahmen der Führungsaufsicht nicht außer Betracht 
bleiben. 
2. Zum Umfang der Darlegungspflicht bzgl. eines eingeholten Sachverständigen-
gutachtens bei einer Entscheidung über die Unterbringung in einer Entziehungs-
anstalt 

   
Zu 17. 4 RVs 18/20 Beschluss vom 06.02.2020 

 Verschlechterungsverbot, Verbot der reformatio in peius, Teilrechtskraft, 
Rechtsmittelbeschränkung, Tagessatzhöhe, Geldstrafe, Verwarnung mit 
Strafvorbehalt 
 

 1. Hat der Angeklagte sein Rechtsmittel wirksam auf die Tagessatzhöhe einer Geld-
strafe beschränkt und erkennt das Gericht hernach lediglich auf einen Schuld-
spruch, verwarnt den Angeklagten und behält die Verurteilung zu einer Geldstrafe 
vor, so missachtet es die hinsichtlich der Rechtsfolge einer Geldstrafe und der 
Tagessatzanzahl die bereits eingetretene Teilrechtskraft. Wird eine solche 
Entscheidung mit der Revision angefochten, so hat das Revisionsgericht - auch auf 
alleinige Revision des Angeklagten - die (dem Angeklagten günstigere) ange-
fochtene Entscheidung im Umfang der Missachtung der (Teil-)Rechtskraft für 
gegenstandslos zu erklären. Es hat dann insoweit mit der (dem Angeklagten 
ungünstigeren) Vorentscheidung sein Bewenden. Dies verstößt nicht gegen das 
Verschlechterungsverbot (Anschluss an BGH, Beschl. v. 12.10.2004 – 
5 StR 181/04; im Gegensatz zu BGHSt 18, 127). 
2. Dass eine in der Hauptverhandlung erklärte Rechtsmittelbeschränkung nicht mit 
dem Zusatz "vorgelesen und genehmigt“ protokolliert wurde, steht ihrer Wirk-
samkeit nicht entgegen, sondern hindert allein die absolute Beweiskraft des 
Protokolls insoweit. 

   
Zu 18. 4 (s) Sbd I – 13/19 Beschluss vom 05.12.2019 

 Führungsaufsicht, Jugendsache, Heranwachsender, Zuständigkeit, Abgabe 
 

 Zur Zuständigkeit der Strafvollstreckungskammer für die Entscheidungen im 
Rahmen einer Führungsaufsicht, nachdem der Jugendrichter die Führungsaufsicht 
nach § 85 Abs. 6 S. 2 JGG abgegeben hat. 

   
   



Zu 19. 4 Ws 254/19 Beschluss vom 05.12.2019 
 Prozesskostenhilfe, Klageerzwingungsverfahren, Prozessbetrug, Ordnungs-

geld, falsche Verdächtigung, Sorgerechtsverfahren 
 

 1. Der Schriftsatz, mit dem die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das 
Klageerzwingungsverfahren beantragt wird, muss - wenigstens in groben Zügen - 
den Sachverhalt schildern, der dem Verfahren zu Grunde liegt, und die wesent-
lichen Beweismittel anführen. Konkrete Verweise auf konkrete Inhalte konkret 
bezeichneter und dem Antrag beigefügter Anlagen, nicht jedoch allgemeine Bezug-
nahmen auf Anlagen oder Aktenteile, sind zulässig. 
2. Einen versuchten (Prozess-)Betrug begeht nicht, wer die Festsetzung eines 
Ordnungsgeldes gegen einen Dritten mit unwahren Angaben versucht zu 
erreichen. 
3. Ein behördliches Verfahren i.S.v. § 164 Abs. 2 StGB kann auch ein Sorge-
rechtsverfahren sein. 

   
Zu 20. 4 Ws 29/20 Beschluss vom 27.02.2020 

 Berufungshauptverhandlung, Versäumung, Wiedereinsetzung, Entschuldi-
gung, Abgrenzung zur Revision, Protokollurteil, Urteilsabfassung, Urteils-
gründe, mehrere Fassungen 
 

 1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung 
der Berufungshauptverhandlung (§ 329 Abs. 7 StPO) kann nicht allein auf solche 
Tatsachen gestützt werden, die das Berufungsgericht bereits in seinem die 
Berufung verwerfenden Urteil bereits als zur Entschuldigung des Ausbleibens der 
Angeklagten nicht geeignet gewürdigt hat. Diese Würdigung der Entschuldigungs-
gründe kann nur mit der Revision angefochten werden, der Wiedereinsetzungs-
antrag grundsätzlich nur auf neue, dem Berufungsgericht bei seiner Entscheidung 
nicht bekannte Tatsachen gestützt werden. 
2. Ist ein Urteil einmal in der vorgeschriebenen Form in das Protokoll nach § 275 
Abs. 1 S. 1 StPO aufgenommen worden, so ist es nicht mehr abänderbar (auch 
nicht in den Urteilsgründen). 
3. Die Unterschrift des Vorsitzenden einer kleinen Strafkammer, welche in der 
Besetzung mit dem Vorsitzenden als Berufsrichter und zwei Schöffen entschieden 
hat, unter dem Protokoll deckt zugleich auch ein Protokollurteil i.S.v. § 275 Abs. 1 
S. 1 StPO ab und genügt damit den Anforderungen des § 275 Abs. 2 S. 1 StPO. 

   
Zu 21. 5 RVs 6/20 Beschluss vom 11.02.2020 

 Schwere der Tat; notwendige Mitwirkung eines Verteidigers; drohender 
Bewährungswiderruf 
 

 Bei der Beurteilung, ob eine Tat als "schwer" im Sinne von § 140 Abs. 2 StPO 
anzusehen ist, sind neben der zu erwartenden Rechtsfolge für die verfahrens-
gegenständliche Tat auch solche weitere Freiheitsstrafen aus anderen Verfahren 
zu berücksichtigen, deren Verbüßung aufgrund eines Bewährungswiderrufs im 
Falle der Verurteilung droht. Ab einer zu erwartenden Gesamtverbüßungsdauer 
von einem Jahr ist regelmäßig die Mitwirkung eines Verteidigers geboten. 

 


